
1.
in Wermanlkn, Wungarn und

Hheim Uönigl. Majestät lieprLlcN' 
tarion, und Jammer in Ira in  wegen: allen / und re
den Mer-Irainerischen GültenS- Wesitzeren hiemit 
anzufügen:

Gleichwie Ihro Kayserl. König!. Majestät unsere allergnä
digste LandeS-Fürstin/ und Frau /  Frau mit besonder» allerhöch
sten Gnaden erkennen/ daß Dero gesammte treu-gehorsamste Stän
de/ und Unterthanen die von dem feindlich-Preußischen Einfall 
abgenöthigte Kriegs-Oper-uionen durch Aufbring-und B e fra 
gung anschentlicher baarer Geld-^nricipatiomn kräftigst zu untcrstü- 
zen/ und anmitdie gegen Allerhöchst-Diesecher̂ rnd Dero Allerdurch- 
läuchtigstes Crz-Hauö unabänderlich hegende Treue und vevo. 
rion neuerdings zu bestättigen/ und an Tag zu legen sich äusscrst 
angelegen seyn lassen/ so möchten Ihro Kayserlich-Königliche M a
jestät wohl nichteS mehr wünschen/als daß mi( dieser (-oncurren? die 
aufzuwenden unvermeidliche Kriegs - Erfordernuffen bestritten /  folg
lich all-weitere Anlagen/ und Ausschreibungen entübriget werden 
könnten : Alleine da gegenwärtige Umstande so beschaffen/ daß zu 
Abtreibung der andringenden feindlichen Gewalt alle äufferste Kräf
ten angewendet/ mithin ansehentliche ärmöen erhalten/ und mit 
denen erforderlichen ohne Abbruch versehen /  hierauf aber
übergrosse /  und fast unerschwingliche 8ummen verwendet /  und 
so schwer es auch immer seyn mag/ um den Feind in seinen gefähr
lichen Absichten kräftigsten Widerstand zu leisten /  nothwendigcr 
Weise aufgebracht/ und bezahlet werden müssen;

So lasiet sich von sechsten begreiffen /  daß hierzu die orchna- 
ri Abgaaben mit denen für das gegenwärtige i? 5 8 ^  KUlmir- 
Iahr allermildest angesonnenen/ und treu-äevotcst leistenden ^n- 
ticipationen unmöglich auSlangen mögen; von dem allerhöchsten 
-Rmrio auch ein mehrers nicht /  als was bis anhero zu dessen em
pfindlicher Onerirung auf lange Zeiten bereits xrrkMrct worden/ 
pnd noch fcrncrS beygetragen wird /  einfliesien kann.

Bev



Bey so bewandten Umständen demnach seynd Ihro Kayserl. 
Königl. Majestät durch die unumgängliche Nothwenoigkeit bemüs- 
figet worden/ zu fernerweiter standhafter Fortsetzung derer Kriegs- 
Operationen/ und fölglicher Erhalt-und Beschützung des gemein
samen und eines jeden insonderheit Wohlseyn durch diese Dero 
Treu-gehorsamste ttepr-Llentarion, und Kammer auf gefammte 
Gültens- Besttzere den Betrag der von dem Oomimnü, wie auch 
denen Kuttical-Mayerschaften zu entrichtenden jährlichen Oonrri- 
Hukion als ein k 5. pro Oento verintercstirliches Lubliclium prL. 
sentaneum anlegen/ ausschreiben/ und beytreiben zu lassen/ in 
der allergnädigsten Zuversicht: es werde ein jeder das ihne betref
fende (Quantum um so schleuniger zu dem allhiesig - Landschaftli
chen Oeneral-Einnehmer-Amt baar abzuführen sich äußerst ange
legen seyn lassen/ wie mehrer es die Erhaltung der allgemeinen Ru
he /  und Sicherheit vor einen sv gefährlichen Feind erfordert /  und 
wie unangenehmer eS seyn wurde/ bey Wider all,besseres Verbof- 
fen erfolgender kemorirung mit schädlichen Lxeoutions-Zwangs- 
Mitteln die Abfuhr bewürken zu lassen.

Da man nun diese allerhöchste Anordnung durch gegenwär
tiges Qrcukre zu jedermanns Wissenschaft kund machet: So 
wird auch unter einstens einem jeglichen Gültens-Besitzer durch das 
Vorgesetzte Kreys-Amt ein besonderer LxtraA über die betreffende 
Abfuhr ausgehändiget/ und zugestellet werden/ in welchem man/ 
weilen es auf keine Abgaabe /  sondern nur lediglich auf eine ver- 
interestirliche ^nticipLtion ankommet/

krim d: Keine Kreutzer aussetzen /  sondern dasjenige /  so 
über die Gulden mit einigen Kreutzern/ oder Pfennigen an jährli
cher Oomim'cul-Oomrjkution entrichtet werden muß /  in ganzen 
Gulden schlagen lassen /  um solchergestalten die locerelle Berech
nung so viel möglich zu erleichteren/

Leeunäd: Hat man in diesen LxtraAen die nur ein - oder 
den anderen Gulden/ auch zumTheil gar nur Kreutzer cootrikui. 
rende Partheyen durchaus mit 5 . fl. zu veranschlagen befunden /  
Massen dieses in dcr That das geringste ist/ wovor ein Landschaft
licher lnterim8-Schein auögefertiget werden mag ;

Welches man/ damit niemand /  deme bey gegenwärtiger 
Ausschreibung einige Kreutzer/ oder auch Gulden mehr/ als die 
entrichtende Oomrikution betraget /  zureparnret worden /  unnö- 
thig besorgen möge /  ob wäre diese Abänderung auch auf die orck. 
NLN l?rXifLtion für beständig zu verstehen /  hiemit eigmds bey- 
rucken wollen:
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Übrigens zeigen die gemeldte LxtraAen bereits einem jeden/ 
in welchen Terminen die Abfuhr zu leisten seye; man findet das 
bero nur lediglich noch so viel zu bedeuten /  daß man sich deren un
fehlbar« Beobacht, und Befolgung unter denen auSgemeffenen 
Straffen und schädlichen Lxecurionen gänzlich versehe /  und hof
fe/ daß wenigst jene Partheyen/ welche nicht über ivo . fl. betref
fen/ die Abfuhr auf einmal bewürken/ andurch aber vor sich selbst 
in der Zeit des Muffenden lncereLIc, wie nicht minder der Uberma- 
chungs-Ungelegcnheit prospiciren/alS auch dem Landschaftlichen Oe- 
neral-Einnehmer-Amt /  und der Buchhalterey die Arbeit /  und 
Rechnungen vermindern werden/ wie dann auch jedermann unbe- 
nohmen bleibet /  sein betreffendes (Quantum durch Zuschüßung 
ein-oder des ändern-auch mehrerer Gulden in dlnmerum rvrun- 
ämn zubringen. Geben Laybach den l 5. 1758.
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